Evangelische Landeskirche in Baden
Evangelischer Oberkirchenrat


(
(
Seite 2 zum Schreiben vom 28. Dezember 1993 
AZ: 22/38 

Evangelischer Oberkirchenrat ( Postfach 2269 ( 76010 Karlsruhe


I.
An die
Kirchengemeinden,
die Rechnungsämter und
die Kirchengemeindeämter
im Bereich der
Evangelischen Landeskirche in Baden



Rechtsreferat                             Abt. Arbeits- und Dienstrecht

Blumenstraße 1-7
76133 Karlsruhe

Telefon
(0721) 9175-608
Telefax
(0721) 9175-619

AZ: 22/38 

Sachbearbeitung:
Herr Zeier


28. Dezember 1993 

Einstellung von Angehörigen der Gemeindepfarrerin / des Gemeindepfarrers als Mitarbeiterin​nen/Mitarbeiter in einem Arbeitsverhältnis in der Gemeinde der Pfarrstelleninhaberin / des Pfarr​stelleninhabers


Sehr geehrte Damen und Herren,

die Entscheidung, unter welchen Voraussetzungen ein Arbeitsverhältnis mit Angehörigen der Pfarrstelleninhaberin / des Pfarrstelleninhabers, insbesondere mit dem Ehepartner begründet werden kann, erfolgte in entsprechender Anwendung der Richtlinien der rheinischen Kirche über die Einstellung von Pfarrfrauen und anderen Angehörigen von Gemeindepfarrern.

Im Hinblick auf die im Wandel begriffene Auffassung über die Rolle der Pfarrfrau, insbesondere über deren Berufstätigkeit, hat sich der Evangelische Oberkirchenrat erneut mit dieser Frage be​faßt. Nach dem Ergebnis dieser Beratungen kann künftig auf den bisher geforderten Nachweis, daß gleich geeignete Bewerberinnen/Bewerber nicht vorhanden sind, verzichtet werden. Für die Genehmigung eines solchen Arbeitsverhältnisses gelten somit folgende Grundsätze:

1. Es muß eine entsprechende Stelle im Haushalts- oder Stellenplan vorhanden und die Beset​zung notwendig sein; 

2. der Ehegatte der Pfarrstelleninhaberin / die Ehegattin des Pfarrstelleninhabers muß über eine entsprechend abgeschlossene Ausbildung für diese Tätigkeit verfügen oder seine/ihre Befähigung hierfür anderweitig nachweisen; 

3. der Auftrag muß durch Arbeitsvertrag und Dienstanweisung sachlich und zeitlich bestimmt sein;

4. die Dienstaufsicht muß sichergestellt sein, wobei Wahrnehmung durch den Ehepartner aus​geschlossen ist;

5. die für die Besetzung der Stelle geltenden Grundsätze sind zu beachten.

Die notwendig enge Zusammenarbeit zwischen Pfarramtssekretärin/Pfarramtssekretär und Ge​meindepfarrer/Gemeindepfarrerin steht der Übertragung der Dienstaufsicht auf ein anderes Mit​glied des Kirchengemeinderats/Ältestenkreises entgegen. Eine Anstellung der Pfarrfrau/des Ehe​gatten sowie der sonstigen Angehörigen des Gemeindepfarrers / der Gemeindepfarrerin für die​sen Bereich scheidet deshalb aus.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


II.
Vor Abgang an Referent 2 im Hause zur Kenntnis.


III.
Kanzlei fertige je eine Kopie von Ziffer I für

a) die Akten 21/5139

b) 6 Ro, 6 Wg, 6 Th und 6 Ze zur Kenntnis.


IV.
Z.d.A.

Im Auftrag




(Thielmann)

Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.
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